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Gesetzentwurf
des Bundesrates

Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches
(… Strafrechtsänderungsgesetz – … StRÄndG)

A. Problem und Ziel

Der Gesetzentwurf verfolgt das Ziel, den Straftatbestand des Widerstandes
gegen Vollstreckungsbeamte (§ 113 des Strafgesetzbuchs – StGB) zu ändern.

Vor dem Hintergrund einer in den letzten Jahren festzustellenden Zunahme von
tätlichen Angriffen gegen Polizeibeamte ist der durch § 113 Absatz 1 StGB
gewährte strafrechtliche Schutz staatlicher Vollstreckungshandlungen nicht
mehr ausreichend gewährleistet. So haben beispielsweise die Fälle des Wider-
stands gegen die Staatsgewalt innerhalb der letzten zehn Jahre bundesweit um
ca. 31 Prozent zugenommen. Es handelt sich um einen deutlichen und über Jahre
anhaltenden Anstieg.

Mit der vorgesehenen Erhöhung des Strafrahmens wird auf die zunehmenden
Widerstandshandlungen reagiert, indem über die generalpräventive Wirkung des
Strafrechts einer Bagatellisierung entgegengewirkt wird.

Darüber hinaus besteht unabhängig von bereits vorhandenen Sanktionsmöglich-
keiten ein Bedürfnis, dass der Gesetzgeber auch Feuerwehrleute und Rettungs-
kräfte ausdrücklich in den Anwendungsbereich des § 113 StGB einbezieht und
vor Behinderungen und tätlichen Angriffen bei Hilfseinsätzen schützt. Diesem
Ziel dient die Einfügung des § 113 Absatz 1 Satz 2 StGB.

§ 113 Absatz 2 StGB enthält strafverschärfende Regelbeispiele wie z. B. das
Mitführen einer Waffe. Im Hinblick auf die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 1. September 2008 (2 BvR 2238/07, NJW 2008, 3627) soll
durch die Ergänzung um andere gefährliche Werkzeuge eine Strafbarkeitslücke
geschlossen werden.

B. Lösung

Das Höchstmaß der Freiheitsstrafe wird angehoben. Die strafverschärfenden
Regelbeispiele in § 113 Absatz 2 StGB werden um das Mitführen von gefähr-
lichen Werkzeugen ergänzt. Hilfeleistende der Feuerwehr und des Rettungs-
dienstes werden durch einen neuen § 113 Absatz 1 Satz 2 StGB in den Schutzbe-
reich des § 113 Absatz 1 StGB einbezogen.

C. Alternativen

Keine
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D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Keine

Vollzugsaufwand

Keine

E. Sonstige Kosten

Keine
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Anlage 1

Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches
(… Strafrechtsänderungsgesetz – … StRÄndG)

Vom …

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Strafgesetzbuches

§ 113 des Strafgesetzbuches in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das zu-
letzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Das Wort „zwei“ wird durch das Wort „drei“ ersetzt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Ebenso wird bestraft, wer bei Unglücksfällen oder
gemeiner Gefahr oder Not einen Hilfeleistenden der
Feuerwehr oder des Rettungsdienstes durch Gewalt
oder Drohung mit Gewalt behindert oder ihn dabei tät-
lich angreift.“

2. In Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 werden nach dem Wort
„Waffe“ die Wörter „oder ein anderes gefährliches Werk-
zeug“ eingefügt.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft.
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Begründung

A. Allgemeines

Vor dem Hintergrund ständiger und mit zunehmender Gewalt
ausgeführter tätlicher Angriffe gegen Polizeibeamte gerät der
durch § 113 Absatz 1 StGB geregelte Schutz zu kurz. Seit
dem Jahr 2000 haben sich die Fälle des Widerstands gegen
die Staatsgewalt (Polizeiliche Kriminalstatistik – Schlüssel
6210) deutlich erhöht. Innerhalb der letzten zehn Jahre haben
die Fallzahlen bundesweit um ca. 31 Prozent, innerhalb der
letzten fünf Jahre um ca. 13 Prozent zugenommen (Bericht
der Arbeitsgruppe des Arbeitskreises II der IMK „Gewalt ge-
gen Polizeibeamtinnen und -beamte“). Auch die Anzahl der
Aburteilungen und Verurteilten ist in den letzten Jahren deut-
lich angestiegen. Von 2002 bis 2007 stieg die Zahl der Ab-
urteilungen von 4 595 auf 5 350 und die der Verurteilten von
3 719 auf 4 919 (Statistisches Bundesamt Deutschland,
Fachserie 10, Reihe 3).

Mit der vorgesehenen Erhöhung des Strafrahmens wird auf
die zunehmende Anzahl der Widerstandshandlungen reagiert
und einer durch den vergleichsweise niedrigen Strafrahmen
verbundenen Bagatellisierung entgegengewirkt.

Darüber hinaus besteht unabhängig von bereits vorhandenen
Sanktionsmöglichkeiten ein Bedürfnis, dass der Gesetzgeber
auch Feuerwehrleute und Rettungskräfte ausdrücklich in den
Anwendungsbereich des § 113 StGB einbezieht und vor Be-
hinderungen und tätlichen Angriffen bei Hilfseinsätzen
schützt. Diesem Ziel dient die Einfügung des § 113 Absatz 1
Satz 2 StGB.

§ 113 Absatz 2 StGB enthält strafverschärfende Regel-
beispiele wie z. B. das Mitführen einer Waffe. Im Hinblick
auf die auf einen sächsischen Fall zurückgehende Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts vom 1. September 2008
(2 BvR 2238/07, NJW 2008, 3627) soll durch die Ergänzung
um „andere gefährliche Werkzeuge“ eine Strafbarkeitslücke
geschlossen werden.

B. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1 (Änderung des Strafgesetzbuches)

1. § 113 Absatz 1 StGB

§ 113 StGB schützt nicht nur die Autorität staatlicher Voll-
streckungsakte und damit das staatliche Gewaltmonopol,
sondern auch die zur Vollstreckung berufenen Personen. Der
Schutzbereich des § 113 StGB beschränkt sich in sachlicher
Hinsicht auf die Vornahme einer Vollstreckungshandlung be-
ziehungsweise der Maßnahmen, die mit dieser unmittelbar in
Zusammenhang stehen. Daran hält der Entwurf fest.

Der Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder
Geldstrafe ist angesichts des Schutzzwecks der Norm zu ge-
ring. Widerstandleisten oder der tätliche Angriff gegenüber
Vollstreckungsbeamten sind nicht ausschließlich personen-
bezogen, sondern richten sich immer auch gegen den Staat
und die staatliche Autorität und führen zu einer Relativierung
des staatlichen Gewaltmonopols.

Mit der Erhöhung des Strafrahmens soll zum einen einer Ba-
gatellisierung begegnet werden, die mit einem niedrigen
Strafrahmen verbunden sein kann. Zum anderen hat der Staat
auch diejenigen Vollstreckungsbeamten zu schützen, die bei-
spielsweise zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung täglich damit rechnen müssen, Opfer einer Wi-
derstandshandlung oder eines Angriffs zu werden.

Es besteht ein hohes Allgemeininteresse an wirkungsvoller
und schneller staatlicher und privater Hilfe in Unglücksfällen
und Fällen von gemeiner Gefahr oder Not. Feuerwehrleute
und Rettungskräfte werden jedoch immer häufiger Ziel von
Behinderungen und tätlichen Angriffen bei Ausübung ihrer
Tätigkeit. Daher besteht unabhängig von bereits vorhande-
nen Sanktionsmöglichkeiten ein Bedürfnis, dass der Gesetz-
geber auch Feuerwehrleute und Rettungskräfte ausdrücklich
in den Anwendungsbereich des § 113 StGB einbezieht und
vor Behinderungen und tätlichen Angriffen bei Hilfseinsät-
zen schützt.

2. § 113 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 StGB

Der Zweck des strafschärfenden Regelbeispiels in § 113 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 1 StGB liegt darin, eine besonders ge-
fährliche Tatausführung schärfer zu sanktionieren. Nach dem
Beschluss des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts
vom 10. Januar 1995 – BVerfGE 92, 1 <11 ff.> – enthält Arti-
kel 103 Absatz 2 GG nicht nur ein Rückwirkungsverbot für
Strafvorschriften, sondern verpflichtet den Gesetzgeber
auch, die Voraussetzungen der Strafbarkeit so konkret zu um-
schreiben, dass sich Anwendungsbereich und Tragweite der
Straftatbestände aus dem Wortlaut ergeben oder jedenfalls
durch Auslegung ermitteln lassen.

Nach § 113 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 StGB liegt eine quali-
fizierte Form der Widerstandshandlung gegen Vollstre-
ckungsbeamte vor, wenn bei der Tathandlung eine Waffe mit-
geführt wird. Der strafrechtliche Waffenbegriff umfasst
körperliche Gegenstände, die nach ihrer objektiven Beschaf-
fenheit und ihrem Zustand zur Zeit der Tat bei bestimmungs-
gemäßer Verwendung geeignet sind, erhebliche Verletzun-
gen zuzufügen, BGHSt 48, 197 <200>. Hingegen werden
Gegenstände, die nicht bei bestimmungsgemäßem Ge-
brauch, wohl aber nach ihrer objektiven Beschaffenheit und
der Art ihrer Benutzung im Einzelfall geeignet sind, erhebli-
che Verletzungen zuzufügen, in Rechtsprechung und Schrift-
tum dem Begriff des gefährlichen Werkzeugs zugeordnet.
Aus diesem Grund hat das Bundesverfassungsgericht am
1. September 2008 (a. a. O.) entschieden, dass eine Ausdeh-
nung des Anwendungsbereichs des § 113 Absatz 2 Satz 2
Nummer 1 StGB auf solche Gegenstände dem Bestimmt-
heitsgebot zuwiderläuft.

Zur Sicherung eines ausreichenden Schutzes der Vollstre-
ckungsbeamten ist es daher angezeigt, in § 113 Absatz 2
Satz 2 Nummer 1 StGB nicht nur das Mitführen von Waffen,
sondern auch von anderen gefährlichen Werkzeugen als
Regelbeispiel für einen besonders schweren Fall des Wider-
stands gegen Vollstreckungsbeamte aufzunehmen. Auf diese
Art und Weise können die Strafbarkeitslücke geschlossen
und Einzelfälle, die ähnlich strafwürdig erscheinen wie das
bereits nach geltender Gesetzeslage pönalisierte Verhalten,
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erfasst werden. Der Begriff „diese“ in § 113 Absatz 2 Satz 2
Nummer 1 Halbsatz 2 StGB soll sich dabei auch auf das neu
eingefügte andere gefährliche Werkzeug beziehen. Die
grammatikalische Unschärfe ist im gegebenen Sinnzusam-
menhang im Hinblick auf die Lesbarkeit der Vorschrift hin-
nehmbar.

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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Anlage 2

Stellungnahme der Bundesregierung

Die Bundesregierung nimmt zu dem Gesetzentwurf des Bun-
desrates wie folgt Stellung:

Die Bundesregierung teilt die im Gesetzentwurf des Bundes-
rates zum Ausdruck gebrachte Einschätzung, dass der straf-
rechtliche Schutz von Polizeibeamten und anderen Personen,
die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, gegen gewalttätige
Angriffe – insbesondere durch eine Neufassung des § 113
Absatz 2 StGB – verbessert werden muss. Hierauf hat sich
die Koalition im Koalitionsvertrag zur 17. Legislaturperiode
verständigt. Die Bundesregierung stimmt deshalb der Ziel-
setzung des Gesetzentwurfs des Bundesrates ausdrücklich
zu.

Die Bundesregierung hält auch eine Erhöhung der in § 113
Absatz 1 StGB angedrohten Höchststrafe für angemessen.
Außerdem hält sie es im Hinblick auf die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts vom 1. September 2008 (2 BvR
2238/07) für geboten, die Strafzumessungsregelung des
§ 113 Absatz 2 Nummer 1 StGB um das Regelbeispiel des
Beisichführens eines anderen gefährlichen Werkzeuges zu
ergänzen. Die Bundesregierung regt dazu an, auch die Straf-
zumessungsregelungen des § 121 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2
und des § 125a Satz 2 Nummer 2 StGB entsprechend zu
ergänzen, da hierfür dieselben Erwägungen gelten wie für
§ 113 Absatz 2 Nummer 1 StGB.

Im Übrigen verweist die Bundesregierung darauf, dass sie in
Kürze einen Gesetzentwurf zur Umsetzung des Koalitions-
vertrages vorlegen wird. In dem Koalitionsvertrag heißt es:
„Polizeibeamte und andere Personen, die öffentliche Auf-
gaben wahrnehmen, werden immer häufiger Ziel brutaler ge-
walttätiger Angriffe. Wir wollen ihren strafrechtlichen
Schutz – insbesondere durch eine Neufassung des § 113
Abs. 2 StGB – verbessern.“
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